
'Die Hausrateverordnung ist eine von unserem Staat 
sanktionierte Norm. Sie ist kein von unserem Arbeiter- 
und-Bauern-Staat geschaffenes Gesetz, sondern eine 
vom kapitalistischen Staat übernommene Regelung. 
Daraus ergeben sich ihre verschiedenen Mängel.

§ 9 HausratsVO zeigt, daß, wie in der Ehe der kapita
listischen Gesellschaftsordnung im allgemeinen, die Ver
mögensbeziehungen der Partner im Vordergrund stehen 
und bei einer Auseinandersetzung über einen Teil des 
Vermögens ('Hausrat) vermögensrechtliche Erwägungen 
entscheidend sind. Diese Auffassung widerspricht den 
moralischen Anschauungen unserer Werktätigen von 
der Ehe und Familie. Die Grundlagen der Ehe und 
Familie sind gegenseitige Achtung und Zuneigung. Bei 
der in Ausnahmefällen sich notwendig machenden 
Auseinandersetzung sind nicht vermögensrechtliche 
Fragen in den Vordergrund zu stellen, sondern die 
Frage: was ist notwendig, um den gemeinsamen 
Kindern eine Entwicklung zuteil werden zu lassen, die 
sie zu verantwortungsbewußten Bürgern unserer 
Deutschen Demokratischen Republik erzieht und den 
in geordneter Ehe lebenden Kindern gleichstellt, soweit 
dies ermöglicht werden kann. Dazu hat jeder, auch 
der geschiedene Ehegatte, nach seinen Möglichkeiten 
beizutragen. Insbesondere hat er auch die notwendigen 
Voraussetzungen zu schaffen, daß sie in einem geord
neten Haushalt leben können. Bei dieser Frage darf 
es nicht auf vermögensrechtliche Interessen, sondern 
allein auf das Wohl der Kinder entscheidend an
kommen. Wenn einer der beiden Elternteile dieses 
Verantwortungsbewußtsein nicht aus eigenem Ver
mögen aufbringt, muß durch staatlichen Zwang die 
Notwendigkeit durchgesetzt werden.

Umgekehrt kommt man zu folgendem Ergebnis: 
Der Vater zahlt an die Kinder und die geschiedene 
Ehefrau Unterhalt, der so bemessen ist, daß er, wie 
das Bezirksgericht selbst feststellt, völlig ungenügend 
ist, da aber keine anderen Einnahmen vorhanden sind, 
haben die geschiedene Ehefrau und die Kinder von 
diesen Unterhaltebeiträgen dem Vater noch Beträge 
zurückzuzahlen, um ihm, wie im vorliegenden Fall, die 
Küche abzukaufen.

Eine derartige Regelung ist nach allem Vorher
gesagten nicht zu vertreten. Es ergibt sich daraus, daß 
bei allen vom Arbeiter-und-Bauern-Staat sanktionier
ten Normen besonders eingehend geprüft werden muß, 
ob sie den Interessen der Arbeiter und Bauern ent
sprechen und den in der Verfassung niedergelegten 
Grundsätzen nicht entgegenstehen. Mit Entscheidungen, 
die diesen Anforderungen nicht genügen, kann das 
Vertrauen der Werktätigen zu ihrem Staat erheblichen 
Schaden leiden.

Es soll nicht gesagt sein, daß die in diesem Beitrag 
geäußerte Auffassung das Problem der Mängel der 
sanktionierten Normen zu lösen imstande ist. Es er
scheint aber notwendig, daß auch das Oberste Gericht 
zu dieser Frage Stellung nimmt.
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In der vorstehenden Kritik von Hölzer/Sieber wird 

zunächst erklärt, daß das Urteil des Obersten Gerichte 
vom 21. Juli 1953 — 2 Zz 79/55 — insbesondere des
halb zu einer kritischen Prüfung zwinge, weil in der 
gleichen Sache das Kreisgericht, das Bezirksgericht und 
das Oberste Gericht voneinander abweichende Ent
scheidungen getroffen haben. Ein solcher Ausgangspunkt 
der Betrachtung kann nicht unwidersprochen bleiben. 
Er spricht dafür, daß die Verfasser die Aufgabe des 
Obersten Gerichts verkennen. Bei der Tätigkeit des 
Obersten Gerichte als Kassationsgericht kann es nicht 
im mindesten darauf ankommen, eine Entscheidung 
eines Kreisgerichte wieder herzustellen, um das als 
unerwünscht empfundene Ergebnis zu vermeiden, daß 
drei Gerichte in der gleichen Sache voneinander ab
weichende Entscheidungen treffen. Maßgeblich kann 
nur sein, ob die Entscheidung des Bezirksgerichte und 
die des Kreisgerichte gesetzmäßig waren.

Es wird nun behauptet, die Entscheidung des Kreis- 
gerichts sei im Ergebnis richtig und zutreffend begrün
det. Der Antragsteller sei für den Unterhalt der Kinder

und deren Erziehung zu Bürgern der Deutschen 
Demokratischen Republik verantwortlich, daraus sei 
seine Verpflichtung zur unentgeltlichen Überlassung 
der Kücheneinrichtung mit Recht abgeleitet worden. 
In dieser Erwägung erschöpft sich auch schon die 
Begründung der Verfasser in ihrer Kritik am Urteil 
des Obersten Gerichte. Die Darstellung der Besonder
heit des Falles soll ihre Argumente unterstützen.

Abgesehen davon, daß sich aus der Darstellung keine 
für ihre Auffassung sprechende Begründung ergibt, ist 
diese sehr einseitig. So wird stark unterstrichen, daß 
der Unterhaltssatz von je 30 DM für die Kinder unge
nügend sei, es wird aber nicht für erwähnenswert 
gehalten, daß der Antragsteller ein Nettoeinkommen 
von nur 260 DM hat und daß hierzu bereits in dem 
Kassationsantrag bemerkt wurde, diese Unterhalte
regelung mit einer Unterhaltsverpflichtung in Höhe von 
210 DM ibei einem Einkommen von 260 DM sei nicht 
unbedenklich. Es kann aber der weiteren Bemerkung 
im Kassationsantrag beigepflichtet werden, daß diese 
Unterhalteregelung für die Entscheidung des Haushalte
streites nicht von entscheidender Bedeutung ist. Es 
wäre nur zu wünschen gewesen, wenn neben der aus
giebig unterstrichenen schwierigen Lage der Antrags
gegnerin und ihrer Kinder auch auf diese objektive 
Situation hingewiesen worden wäre, statt mit der 
Bemerkung, daß die Antragsgegnerin und die Kinder 
„von den sowieso nicht ausreichenden Unterhalte
beiträgen“ dem Antragsgegner auch noch die Küche 
„abkaufen“ müßten, den Eindruck zu erwecken, daß 
durch einseitige Betrachtung das Höchstmaß von 
Bedürftigkeit auf seiten der Antragsgegnerin und ihrer 
Kinder übersehen worden sei.

Zuzustimmen ist den Schlußfolgerungen des Artikels, 
die darauf hinweisen, daß bei allen von unserem Staat 
sanktionierten Normen geprüft werden muß, ob sie den 
Interessen der Werktätigen und den in der Verfassung 
niedergelegten Grundsätzen entsprechen. Aus dem 
Artikel ist aber nicht zu entnehmen, ob die Verfasser 
erkannt haben, daß der von ihnen gebilligte Kassa
tionsantrag ebensowenig wie das Urteil des Obersten 
Gerichte die Ansicht vertritt, der § 9 HausratsVO stehe 
den Bestimmungen der Verfassung (Art. 30 und 31) 
entgegen und gelte gern. Art. 144 als aufgehoben. Der 
§ 9 und die Hausratsverordnung im ganzen sind in un
sere Rechtsordnung übernommenes, sanktioniertes und 
durch die Verfassung unberührtes Recht.

Der Gesichtspunkt des Wohles der Kinder und ihrer 
Erziehung zu tüchtigen demokratischen Menschen ist 
ein unerläßlicher Gesichtspunkt bei allen Entscheidun
gen, die auf Grund der Hausratsverordnung ergehen. 
Das ist übrigens — soweit besteht Übereinstimmung — 
bereits im § 2 HausratsVO genügend klar ausgedrückt. 
Aber weder § 2 HausratsVO noch die allgemeinen 
Bestimmungen der Verfassung über den Schutz der 
Kinder bedeuten, daß in jedem Fall oder auch nur 
in gewissen Fällen, in denen besonders unterhalte
bedürftige Kinder vorhanden sind, der Eigentümer 
ohne Entgelt zurückzutreten hat. Es dürfte auch wohl 
Einhelligkeit darüber bestehen, daß das persönliche 
Eigentum an Haushaltegegenständen auch im Rahmen 
einer Familie nicht abgeschafft ist. Unsere Verfassung 
hat das Eigentum nicht aufgehoben, sondern fordert 
seinen sozialen Gebrauch. Eine unentgeltliche Ent
eignung von Privateigentum an Haushaltsgegenständen 
und nicht anders die Enteignung von sonstigem Eigen
tum verstößt, soweit kein Fall gesetzlich geregelter Er
mächtigung vorliegt, gegen verfassungsmäßig garan
tiertes Recht des Bürgers.

Trotz alledem halten es die Verfasser des Artikels 
für richtig, § 9 HausratsVO in das Museum abgetaner 
und nicht mehr geltender Gesetzesbestimmungen zu 
werfen, indem sie sich darüber hinwegsetzen, daß § 9 
im Falle des Alleineigentums eines Ehegatten an not
wendigen Gegenständen, für deren Überlassung an 
den anderen Ehegatten lediglich zwei Möglichkeiten 
vorsieht: Die mietweise Überlassung und — im Einzel
fall — die Überlassung zu Eigentum, allerdings letzteres 
nur gegen ein Entgelt. Sie setzen sich darüber hinweg, 
daß ein dritte Möglichkeit nicht gegeben ist. Sie muten 
dem Richter zu, darüber hinwegzusehen, daß die 
Hausratsverordnung keine anderen Bestimmungen 
enthält und keine anderen als die dort geregelten 
Möglichkeiten offenläßt. Der Richter soll sich eine im

378


